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Vorschriften 
 
Im Folgenden sind die entsprechenden Paragraphen 
aus technischen Regelwerken zum Thema Prüfung 
zusammengestellt:  
 
Die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) schreibt in 
§8 einen Maßnahmenkatalog vor, mit dem die Ge-
fährdung der Gesundheit der Beschäftigten bei Tätig-
keiten mit Gefahrstoffen beseitigt oder  auf ein Mini-
mum reduziert werden müssen.  
Der Anhang III Nr.2 "Partikelförmige Gefahrstoffe", 
Absätze (5) und (7) geht auf Stäube ein 
: 
(5) Stäube sind an der Austritts- oder Entstehungs-
stelle möglichst vollständig zu erfassen und gefahrlos 
zu entsorgen. Die abgesaugte Luft ist so zu führen, 
dass so wenig Staub wie möglich in die Atemluft der 
Beschäftigten gelangt. Eine Rückführung abgesaug-
ter Luft in den Arbeitsbereich ist nur nach ausrei-
chender Reinigung zulässig. 
 
(7) Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen und 
Niederschlagen  von Stäuben müssen dem Stand der 
Technik entsprechen. Bei der erstmaligen Inbetrieb-
nahme  dieser Einrichtungen ist der Nachweis einer 
ausreichenden Wirksamkeit zu erbringen. Die Ein-
richtungen sind mindestens jährlich auf ihre Funkti-
onsfähigkeit zu prüfen, zu warten und gegebenenfalls 
in Stand zu setzen. Die Prüfungen sind zu dokumen-
tieren.  
 
Die Betriebssicherheitsverordnung fordert, dass 
die Beschäftigten gegen die Gefährdung durch Frei-
setzung von u.a. Staub, Flüssigkeiten, Dampf sowie 
vor Explosionsgefahren geschützt werden müssen. 
 
Sie schreibt für alle Arbeitsmittel u.a. Maßnahmen 
der Instandsetzung und Wartung sowie Prüfung vor, 
insbesondere aber für überwachungsbedürftige An-
lagen. Gemäß § 3 sind Art, Umfang und Fristen der 
erforderlichen Prüfungen vom Arbeitgeber festzule-
gen. Für Anlagen, die in explosionsgefährdeten Be-

reichen gemäß ATEX-Richtlinie stehen, müssen Prü-
fungen im Betrieb spätestens alle drei Jahre von be-
fähigten Personen durchgeführt werden.  
 
§2, Abs. 7: 
Befähigte Person im Sinne dieser Verordnung ist ei-
ne Person, die durch ihre Berufsausbildung, ihre Be-
rufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tätigkeit 
über die erforderlichen Fachkenntnisse zur Prüfung 
der Arbeitsmittel verfügt. 
 
Die Arbeitsstättenverordnung schreibt im § 4 vor, 
dass der Arbeitgeber die Arbeitsstätte instand zu hal-
ten hat und raumlufttechnische Anlagen in regelmä-
ßigen Abständen sachgerecht zu warten und auf ihre 
Funktionsfähigkeit zu prüfen hat. 
 
Die BGR 121 ”Arbeitsplatzlüftung” schreibt im Ab-
satz 3.7.2 eine Prüfung durch einen Sachkundigen in 
regelmäßigen Zeitabständen, mindestens 1x jähr-
lich, sowie nach Änderungen der Anlage vor. Die An-
forderungen für einen Sachkundigen sind im Absatz 
3.7.2 definiert. 
 
Die TRGS 560 ”Luftrückführung beim Umgang mit 
krebserzeugenden Gefahrstoffen” fordert im 
Punkt 5 Abs. 9 die tägliche Inspektion, die monatliche 
Wartung und die jährliche Hauptuntersuchung von 
stationären Absauganlagen und insbesondere der 
Abscheideanlagen. Bei Bedarf muss die Anlage in-
standgesetzt werden.  
 
Zu beachtende Gesetze und Richtlinien: 
• Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)  

1. Januar 2005 
• Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

27. September 2002 
• Verordnung über Arbeitsstätten (ArbStättV)  

August 2004 
• BGR 121: Arbeitsplatzlüftung – Lufttechnische 

Maßnahmen, Januar 2004 
• TRGS 560: Luftrückführung beim Umgang mit 

krebserzeugenden Gefahrstoffen, Mai 1996 

 
 
 
 
Prüfbuch 
 
 
Absaug- und Filteranlagen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ordnungsgemäße Führung des Prüfbuches 
soll dazu beitragen, die gesetzlichen Vorschriften 
einzuhalten! 
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Der Arbeitskreis Entstaubungstechnik im Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) 
hat gemeinsam Kriterien zur regelmäßigen Prüfung 
und Instandhaltung von Absaug- und Filteranlagen 
erarbeitet.  
 
Zu der Gruppe gehören mehr als 50 Hersteller von 
mobilen und stationären Absaug- und Filteranlagen, 
die im VDMA in die für sie zuständige fachliche Glie-
derung, des Fachverbandes Allgemeine Lufttechnik, 
eingebunden sind. 
Ungeachtet ihrer Rolle als Wettbewerber am Markt 
greifen die Mitgliedsunternehmen gleichartige aktuel-
le und langfristige Probleme des betrieblichen Alltags 
auf, diskutieren sie und versuchen, zu gemeinsamen 
Lösungen zu kommen. So pflegen sie z. B. Kontakte 
zu allen sich mit Fragen der Arbeitssicherheit und 
des Umweltschutzes befassenden Institutionen. Ein 
besonderer Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Auf-
klärung der Öffentlichkeit über die Gefahren der bei 
Industrieprozessen entstehenden Stäube sowie de-
ren wirkungsvoller Beseitigung. Daneben hat sich die 
Gruppe intensiv mit dem Brand- und Explosions-
schutz auseinandergesetzt und dazu Leitfäden ent-
wickelt. 
 
Die Mitgliedsunternehmen verbürgen sich für um-
fangreiche Informationen des Kunden, für kompeten-
te und fachgerechte Ausführungen ihrer Geräte und 
Anlagen unter Berücksichtigung der gesetzlichen An-
forderungen. 
 
Eine wirksame Absaugung von Schadstoffen kann 
langfristig nur sichergestellt werden, wenn die Ab-
saugsysteme einer regelmäßigen Prüfung unter-
worfen werden. Der Gesetzgeber schreibt eine re-
gelmäßige Prüfung durch eine befähigte Person 
vor. Sie ist in einem Prüfbuch zu dokumentieren. Nur 
so kann der Schutz der Beschäftigten vor schädli-
chen Begleiterscheinungen der Arbeit gewährleistet 
werden. 

Die Prüfung gliedert sich in folgende Arbeitsschritte 
und läuft nach dem unten stehenden Schema ab: 
 
• Beschreibung des Filtergerätes / der Anlage sowie 

des Zubehörs 
• Feststellung von Veränderungen der Anwendung 

bzw. Anlage 
• Prüfung  des Filtergehäuses,  

der Filtereinsätze,  
der Filterabreinigung,  
des Gebläses,  
der elektrischen und  
pneumatischen Steuerung,  
des Zubehörs und der  
Kontrolleinrichtungen,  
der Anlagenkomponenten sowie  
der Dokumentation 
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Publikationen  
 
• Leitfaden ”Schweißen ohne Rauch” 
• Leitfaden "Kühlschmierstoffe - Frische Luft am Ar-

beitsplatz" 
• Lieferverzeichnisse  
• Ablaufdiagramm „Sichere Handhabung brenn- 

barer Stäube in Staubabscheidesystemen“ 
• ATEX-Leitfaden: "Explosionsschutz an Entstau-

bungsanlagen - Filternde Abscheider"  
• Leitfaden "Erfassung - Frische Luft am Arbeits-

platz" 
• 10 Grundsätze zur Auslegung von Absauganla-

gen 
• VDMA-Einheitsblatt 24180 „Brand- und Explosi-

onsschutz an Entstaubungsanlagen“; (Bestellung 
beim Beuth-Verlag) 

 
 
 
Versand der kostenlosen Publikationen bzw. Informa-
tionen über die Geschäftsstelle: 
 
 
 
 
 
 

Arbeitskreis  
Entstaubungstechnik 

des Fachverbandes Allgemeine Lufttechnik 
im  

Verband  
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V.  

(VDMA) 
Postfach 71 08 64 
60498 Frankfurt 

Telefax: 069/6603-2860 
e-mail: barbara.leyendecker@vdma.org
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